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Am	18.11.1910	wurde	die	ländliche	
Krankenpflegerin	 Marie	 Schramm	
vom	 christlichen	 Frauenverein	 zu	
Weißenborn	 bei	 Freiberg	 in	 Anwe-
senheit	 des	 Amtshauptmannes	 Dr.	
Vollmer	feierlich	eingeführt.
Nur	in	wenigen	Gemeinden	im	Raum	
Freiberg	 versahen	 seinerzeit	 kirch-
liche	 Diakonissen	 ihren	 Dienst	 als	

Gemeindeschwestern,	weshalb	kirch-
licher-	und	staatlicherseits	für	die	Ge-
winnung	von	Gemeindepflegerinnen	
geworben	wurde.
Frau	Schramm	wurde	vom	31.8.	bis	
11.11.1910	 durch	 den	 christlichen	
Frauendienst	 Dresden	 mit	 Hilfe	 des	
Diakonissenkrankenhauses	 Dresden	
vier	 Wochen	 theoretisch	 und	 sechs	
Wochen	 praktisch	 ausgebildet	 und	
danach	 von	 der	 Ausbildungseinrich-
tung	 für	 den	Beruf	 als	Krankenpfle-
gerin	als	geeignet	befunden.	Ausbil-
dungskosten	 und	 Verpflegungsbei-
trag	 von	 35	 Mark	 übernahm	 der	
christliche	 Weißenborner	 Frauenver-
ein,	der	am	24.7.1905	mit	zunächst	
41	 Mitgliedern	 unter	 der	 Federfüh-
rung	 des	 Ortspfarrers	 Schuster	 mit	
der	 Zielstellung	 der	 tätigen	 Näch-
stenliebe	 in	Weißenborn	mit	Süßen-
bach	 gegründet	 wurde.	 Dieser	 be-
sorgte	auch	notwendige	Pflegeuten-
silien	 wie	 Gummiunterlagen,	 Ver-
bandsstoff,	 Nachtflasche,	 Wärmfla-
sche,	 Spucknapf,	Unterschieber,	 Fie-
berthermometer	und	anderes.
Frau	 Schramm	 führte	 Hausbesuche	
durch	 nach	 Anforderung	 durch	 die	
Einwohner,	die	sie	in	ihrer	Wohnung	
aufsuchten.	 Sie	 erhielt	 vom	 Frauen-
verein	 	 einen	 Arbeitsvertrag	 („Ord-
nung	 für	 die	 ländliche	 Kranken-
pflege“),	in	dem	zu	lesen	ist:

„1.	 Die	 Pflegerin	 übernimmt	 außer	
der	eigentlichen	Pflege	von	Kranken,	
Alten	und	Wöchnerinnen	auch	häus-
liche	 Verrichtungen,	 und	 sie	 nimmt	
sich	der	Kinder	erkrankter	Mütter	an.	
Das	 Vieh	 muss	 sie	 nicht	 versorgen.	
Mehr	 als	 zwei	 Nachtwachen	 pro	
Woche	 sind	 ihr	 nicht	 zuzumuten.	

Ihre	 Tätigkeit	 ist	 auf	 Weißenborn	
begrenzt.	 Die	 Pflegerin	 hilft	 den	
Kranken	 unabhängig	 von	 Alter,	
Stand	und	Konfession.					
2.	In	einem	Krankenbuch,	das	wöchent-
	lich	der	Vorsitzenden	des	Frauenver-
eins	 vorzulegen	 ist,	 sind	 Daten	 zur	
Person	der	Kranken,	Krankheit,	Ver-
richtungen,	 gebrauchte	 Utensilien	
festzuhalten.
3.	Die	Pflegerin	wird	vom	Frauenver-
ein	bezahlt,	der	auch	Invaliden-	und	
Krankenversicherungsbeiträge	bezahlt.	
Die	Anweisungen	der	Ärzte	und	alle	
hygienischen	Vorschriften	sind	gewis-
senhaft	einzuhalten“.
Im	Jahre	1911	pflegte	Frau	Schramm	
14	 Kranke	 in	 100	 Pflegetagen	 und	
machte	13	Nachtwachen	bei	Alters-
krankheiten,	Unterleibskrebs,	Typhus,	
Lungenentzündung,	 Schwindsucht,	
äußere	Verletzungen	und	anderes
Pfarrer	Schuster	berichtet	1911:	„Da	
unsere	 Mittel	 noch	 ziemlich	 be-
schränkt	 sind	 und	 wir	 auch	 leider	
bisher	 nicht	 einmal	 vom	 Gemeinde-
rat	 und	 der	 Armenkasse	 eine	 jähr-
liche	 Beihilfe	 bekommen,	 konnten	
wir	der	Pflegerin	nur	monatlich	zehn	
Mark	geben	und	außerdem	für	eine	
Nachtwache	 je	 zwei	 Mark“.	 Insge-
samt	wurde	1911			146	Mark	bezahlt,	
aus	 heutiger	 Sicht	 ein	 „sittenwidri-
ger“	 Lohn.	 	Der	finanzielle	Gesamt-
aufwand	 für	 die	 Pflege	 betrug	
196,72	 Mark.	 Es	 handelte	 sich	 um	
eine	billige,	einfache	aber	wirkungs-
volle	 Pflegehilfe,	 welche	 die	 Famili-
enpflege	 in	 ländlichen	Großfamilien	
und	die	Tätigkeit	der	Mitglieder	des	
Frauenvereins	 ergänzte.	 Viel	 später	
arbeitete	 ich	 mit	 drei	 gut	 ausgebil-

Leserbriefe

473Ärzteblatt	Sachsen	9	/	2007

Anzeige



Ärzte füllen keine 
Kuranträge mehr aus

Da	 haben	 sie	 ein	 Meisterstück	 voll-
bracht,	 die	 Kassenärztliche	 Bundes-
vereinigung,	mit	der	„Genehmigung	
zur	 Verordnung	 von	 Leistungen	 zur	
medizinischen	Rehabilitation	gemäß	
der	 Rehabilitations-Richtlinie	 nach		
§	92	Abs.1	Satz	2	Nr.	8	SGBV	vom		
16.	3.	2004	in	Verbindung	mit	der	Qua-
litätssicherungsvereinbarung	 gemäß	
§135	Abs.	2	SGBV	vom	1.	3.	2005“.	
(Man	beachte	allein	diese	gesetzliche	
Formulierung,	 und	 jeder	 kann	 sich	
eine	Meinung	über	die	bilden,	die	in	
diesem	Gesundheitswesen		Ärzte	mit	
neuen	Gesetzen,	Verordnungen	und	
Richtlinien	gängeln!)

Kurz	gesagt,	dürfen	Ärzte	und	auch	
Fachärzte	 mit	 Jahrzehnte	 langer	 Er-
fahrung	in	der	Behandlung	ihrer	Pati-
enten,	die	schon	zahllose	Kuranträge	
vor	 und	 nach	 der	 „Großen	 Wende	
1989“	ausgefüllt	haben,	keine	Kuran-
träge	mehr	ausfüllen,	wenn	sie	nicht	
bei	 ihrer	 Kassenärztlichen	 Vereini-
gung	entsprechende	„Qualifikations-
nachweise“	 vorlegen	 oder	 16	 Stun-
den	 Weiterbildung	 bei	 der	 Kassen-
ärztlichen	Vereinigung	absolvieren.
Und	da	erfahrene	und	gut	qualifizier-
	te	Ärzte	aus	gutem	Grunde	keinerlei	
Veranlassung	 zu	 solchem	 entwürdi-
gendem	Unsinn	sehen,	ist	ihnen	die	
Berechtigung	zum	Ausfüllen	von	Kur-
anträgen	 	 nach	 dem	 Muster	 Nr.	 61	
entzogen.

Leider	mit	verheerenden	Folgen,	aber	
nicht	etwa	für	die	Ärzte	–	wie	man	
sich	das	wohl	so	dachte	und	geplant	
hat	 –	 aber	 für	 die	 Patienten.	 Denn	
diese	müssen	sich	jetzt	Ärzte	suchen,	

die	noch	die	Berechtigung	besitzen,	
einen	 Kurantrag	 ausfüllen	 „zu	 dür-
fen“.	
Und	 da	 wird	 es	 äußerst	 schwierig,	
was	 der	 folgende	 Fall	 in	 der	 Groß-
stadt	Leipzig	zeigt.
Mein	 66-jähriger	 Patient	 D.	 P.	 mit	
einer	 schweren	 COPD	 und	 dem	
Zustand	 nach	 einem	 Spontan-Pneu-
mothorax	war	sehr	erschrocken,	als	
er	mit	 seinem	Kurantrag	 zu	 seinem	
ihn	seit	Jahren	behandelnden	Pulmo-
logen	ging	und	plötzlich	von	diesem	
erfährt,	dass	er	gar	keine	Kuranträge	
mehr	ausfüllen	darf.	Darauf	hin	fragt	
er	ihn,	ob	denn	das	sein	behandeln-
der	Hausarzt	könne,	der	ihn	ja	auch	
wegen	dem	akuten	Spontan-Pneumo-
thorax	 	 stationär	eingewiesen	hatte	
und	 ihn	 seit	 Jahren	 behandelt,	 wo-
rauf	 der	 Kollege	 in	 eine	 Liste	 der	
Kassenärztlichen	Vereinigung		schaut	
und	dem	Patienten	mitteilt,	dass	die-
ser	auch	nicht	auf	der	List	steht	und	
das	somit	auch	nicht	darf.	
Da	 seine	 67-jährige	 Ehefrau	 D.	 M.,	
die	ebenfalls	meine	Patientin	ist	und	
die	 ich	 wegen	 einem	 Chronischen	
Lymphödem	Stad.	3	bis	4	am	linken	
Arm	bei	Zustand	nach	Mammaampu-
tation	 seit	 Jahren	 behandle	 –	 auch	
einen	Kurantrag	gestellt	hat,	kommt	
man	 rasch	 zu	 mir,	 um	 mir	 diesen	
Sachverhalt	 mitzuteilen.	 So	 durfte	
ich	also	erfahren,	dass	ich	auch	nicht	
mehr	berechtigt	bin,	einen	Kurantrag	
auszufüllen.
Um	die	Sache	vielleicht	noch	für	die	
Ehefrau	zu	retten,	habe	ich	ihr	emp-
fohlen,	es	doch	einmal	bei	ihrer	Gynä-
kologin	zu	versucht.	
Aber	auch	hier	durfte	man	erfahren,	
dass	diese	nicht	berechtigt	ist,	einen	
Kurantrag	auszufüllen.
Da	der	Ehemann	ein	sehr	gewandter	
Mann	 ist,	will	er	das	natürlich	nicht	

so	einfach		hinnehmen	und	holt	sich	
sofort	 einen	 Termin	 bei	 der	 Kassen-
ärztlichen	Vereinigung	in	Leipzig,	denn	
seine	 Krankenkasse,	 die	 BARMER,	
hatte	 ihm	mitgeteilt,	dass	an	dieser	
Regelung	 nicht	 die	 Kasse,	 sondern	
die	 Kassenärztliche	 Bundesvereini-
gung	schuld	sei,	und	diese	sei	schließ-
lich	 ein	 Organ	 der	 Ärzteschaft	 und	
nicht	der	Krankenkassen.
Also	 stellte	 sich	mein	 Patient	umge-
hend	bei	einer	Frau	Zimmermann	bei	
der	Bezirksstelle	 Leipzig	der	Kassen-
ärztlichen	 Vereinigung	 Sachsen	 vor	
und	durfte	dort	erfahren,	dass	keiner	
der	sechs	niedergelassenen	Pulmolo-
gen	 in	 der	 Stadt	 Leipzig	 berechtigt	
ist,	einen	Kurantrag	auszufüllen!
Das	 war	 für	 meinen	 Patienten	 so	
unglaublich,	 dass	 er	 glaubte	 „die	
Welt“,	besser	gesagt	dieses	Gesund-
heitswesen	nicht	mehr	zu	verstehen	
(was	 wir	 Ärzte	 schon	 lange	 nicht	
mehr	verstehen!).
So	ging	er	also	sofort	wieder	zu	sei-
ner	 Krankenkasse,	 um	 diesen	 Sach-
verhalt	vorzutragen.
Die	Kasse,	die	natürlich	ihrem	Slogan	
folgend	„immer	für	 ihn	da	 ist“	–	 in	
Wirklichkeit	aber	nicht	mehr	für	ihn,	
sondern	in	erster	Linie	für	sich	selber	
da	ist	und	hinter	den	Kulissen	zuneh-
mend	alles	Mögliche	gegen	ihn	tut	–	
löste	das	Problem	so,	dass	man	ihm	
einfach	 einen	 anderen	 Kurantrag	
aushändigt,	nicht	Muster	61,	wofür	
der	Arzt	wenigstens	noch	ein	einiger	
Maßen	angemessenes	Honorar	erhal-
ten	würde,	sondern	einen	Antrag	für	
eine	 Vorsorgeleistung,	 der	 bei	 glei-
chem	 Inhalt	 nur	 mit	 einem	 Viertel	
des	Honorars	vergütet	wird.	Ob	ein	
solches	Formular	sachlich	überhaupt		
korrekt	ist,	sei	dahin	gestellt.
Jetzt	wird	der	Patient	versuchen	müs-
sen,	den	Ärzten	klarzumachen,	dass	
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deten	 Gemeindeschwestern	 zusam-
men,	 die	 vom	 Gesundheitsamt	 be-
zahlt	 wurden.	 Diese	 machten	 Haus-
besuche,	 nahmen	 an	 Außensprech-
stunden,	Impfterminen,	Reihenunter-
suchungen	 und	 anderem	 teil.	 Die	
kompetenten	 Gemeindeschwestern	
waren	in	ihren	Schwesternstationen	

gut	erreichbar	und	von	der	Bevölke-
rung	geschätzt.
Unter	 den	 heutigen	 Bedingungen	
sollte	 für	etwaige	Gemeindeschwes-
tern	geklärt	sein:
Wo	arbeitet	die	Schwester?
Welche	Aufgaben	und	Kompetenzen	
hat	sie?

Wer	bezahlt	die	Schwester?
Wer	 ist	 für	 ihre	Arbeit	 juristisch	ver-
antwortlich?
Benötigt	man	zur	Klärung	dieser	Fra-
gen	wirklich	Institute	und	Gutachten?			

Dr.	med.	Jürgen	Fege
Hauptstraße	33	A

09600	Weißenborn/	OT	Berthelsdorf
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